
52. Änderung des Flächennutzungsplanes "Windkraft Rommerskirchen II" Entwurf
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Teilfläche 1

Teilfläche 2

Teilfläche 3

Teilfläche 4

Gesamtplan - Konzentrationszonen für Windenergieanlagen
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

Maßstab 1 : 35.000

Teilfläche 1 - Bisherige Darstellungen im FNP Teilfläche 1 - Neue Darstellungen im FNP Maßstab 1:10.000Maßstab 1:10.000

Teilfläche 2 - Bisherige Darstellungen im FNP Teilfläche 2 - Neue Darstellungen im FNP Maßstab 1:10.000Maßstab 1:10.000

Teilfläche 3 - Bisherige Darstellungen im FNP Teilfläche 3 - Neue Darstellungen im FNP Maßstab 1:10.000Maßstab 1:10.000

Teilfläche 4 - Bisherige Darstellungen im FNP Teilfläche 4 - Neue Darstellungen im FNP Maßstab 1:10.000Maßstab 1:10.000

Verfahrensvermerke

(bisherige Darstellung) !
!

!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Konzentrationszone für Windenergieanlagen
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB
(neue Darstellung)
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Hinweise
Geltungsbereich der 52. Flächennutzungsplanänderung ist das gesamte Gemeindegebiet
Rommerskirchens. Steuerungswirkung nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB entfaltet die Planung
allerdings nur in den Bereichen des Gemeindegebietes, in denen Windenergieanlagen nach
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert zulässig sind. Windenergieanlagen haben mit allen ihren
Teilen die Grenzen der Konzentrationszonen einzuhalten. Außerhalb der dargestellten
Konzentrationszonen stehen Windenergieanlagen in der Regel öffentliche Belange entgegen.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786) in der zum Zeitpunkt des 
Beschlusses gültigen Fassung

Planzeichenverordnung (PlanzV 90)
i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I 1991 S. 58) in der zum Zeitpunkt des 
Beschlusses gültigen Fassung

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)
i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666) in der zum Zeitpunkt des Beschlusses 
gültigen Fassung
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Konzentrationszone für Windenergieanlagen
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Darstellungen

6.  BEKANNTMACHUNG
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wurde die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf
am ...................... ortsüblich bekannt gemacht.
Rommerskirchen, den ......................

Bürgermeister

5.  GENEHMIGUNG
Dieser Plan ist gem. § 6 Abs. 1 BauGB mit Verfügung vom heutigen Tage, 
Az.: .................................................................. genehmigt worden.
Düsseldorf, den ......................
Im Auftrag

Bezirksregierung

4.  FESTSTELLUNGSBESCHLUSS
Nach Prüfung der vorangebrachten Anregungen hat der Rat der Gemeinde
Rommerskirchen in seiner Sitzung am ...................... diesen Plan und den
Erläuterungsbericht beschlossen.
Rommerskirchen, den ......................

Bürgermeister

1.   AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Dieser Plan ist gem. §1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB durch Beschluss des Rats 
der Gemeinde Rommerskirchen vom ...................... aufgestellt worden.
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt gemacht worden.
Rommerskirchen, den ......................

Bürgermeister

2.   ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Nach Beschluss des Rats vom ......................, und dessen ortsüblicher
Bekanntmachung lag dieser Plan zusammen mit dem Erläuterungsbericht 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...................... bis einschließlich zum 
...................... öffentlich aus. Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
...................... über die öffentliche Auslegung benachrichtigt.
Rommerskirchen, den ......................

Bürgermeister

3.   ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Nach Beschluss des Rats vom ......................, und dessen ortsüblicher
Bekanntmachung lag dieser Plan zusammen mit dem Erläuterungsbericht 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...................... bis einschließlich zum 
...................... erneut öffentlich aus. Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom ...................... über die erneute öffentliche Auslegung benachrichtigt.
Rommerskirchen, den ......................

Bürgermeister


